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RS OGH 1958/1/7 6Os416/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1958

Norm

StVO §14 Abs3

Rechtssatz

Bei kurzen Rückwärtsfahrten in einem Fabriksareal genügt eine Kontrolle des Geländes vor Beginn der Fahrt und

Beobachtung der Fahrtstrecke durch das Seitenfenster während der Fahrt, sofern mit geringer Geschwindigkeit

gefahren wird.
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